
Medizinische Mindestanforderungen (Anhang 1 der Verordnung über die Verkehrszulassung VZV; SR 741.51) 
 1. Gruppe 

 
• Führerausweis-Kategorien A, A1, B, B1, F, G und M 
 

2. Gruppe 
 
• Führerausweis-Kategorien C, C1, D und D1 
• Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport (Codes 121/122) 
• Verkehrsexperten 

 
1. Sehvermögen 
 
1.1 Sehschärfe 
 
 
1.2 Gesichtsfeld 
 
 
 
 
 
 
1.3 Doppelsehen 
 
1.4 Dämmerungssehen und 
 Blendempfindlichkeit 
 

 
 
Besseres Auge: 0,5 / Schlechteres Auge: 0,2 (einzeln gemessen) 
Einäugiges Sehen (inkl. Sehschärfe des schlechteren Auges < 0,2): 0,6. 
 
Beidäugiges Sehen: Gesichtsfeld horizontal minimal 120 Grad. Erweite-
rung nach rechts und links minimal 50 Grad. Erweiterung nach oben und 
unten minimal 20 Grad. Das zentrale Gesichtsfeld muss bis 20 Grad 
normal sein. 
Einäugiges Sehen: normales Gesichtsfeld bei normaler Augenbeweglich-
keit. 
 
Keine einschränkenden Doppelbilder. 
 
Keine wesentliche Einschränkung des Dämmerungssehens. Keine we-
sentlich erhöhte Blendempfindlichkeit. 
 

 
 
Besseres Auge: 0,8 / Schlechteres Auge: 0,5 (einzeln gemessen). 
 
 
Gesichtsfeld horizontal minimal 140 Grad. Erweiterung nach rechts und 
links minimal 70 Grad. Erweiterung nach oben und unten minimal 30 Grad. 
Das zentrale Gesichtsfeld muss auf jedem Auge bis 30 Grad normal sein. 
 
 
 
 
Normale Augenbeweglichkeit (keine Doppelbilder). 
 
Keine wesentliche Einschränkung des Dämmerungssehens. Keine we-
sentlich erhöhte Blendempfindlichkeit. 
 

2. Hörvermögen 
 
 

-- Hörweite für Konversationssprache beidseitig 3 m, bei einseitiger Taubheit 
6 m. Keine schweren Erkrankungen des Innen- oder Mittelohres. 
 

3. Alkohol, Betäubungs- 
 mittel und psychotrop
 wirksame Medikamente 
 

Keine Abhängigkeit. Kein verkehrsrelevanter Missbrauch. Keine Abhängigkeit. Kein verkehrsrelevanter Missbrauch. Keine Substitu-
tionstherapie. 

4. Psychische Störungen 
 

Keine psychischen Störungen mit bedeutsamen Auswirkungen auf die 
realitätsgerechte Wahrnehmung, die Informationsverarbeitung und 
-bewertung, das Reaktionsvermögen und die situationsgerechte Verhal-
tenssteuerung. Keine Beeinträchtigung von verkehrsrelevanten Leis-
tungsreserven. 
Keine manische oder erhebliche depressive Symptomatik. 
Keine erheblichen Persönlichkeitsstörungen, insbesondere keine ausge-
prägten dissozialen Verhaltensstörungen. 
Keine erhebliche Intelligenzminderung. 

Keine psychischen Störungen mit bedeutsamen Auswirkungen auf die 
realitätsgerechte Wahrnehmung, die Informationsverarbeitung und 
-bewertung, das Reaktionsvermögen oder die situationsgerechte Verhal-
tenssteuerung. Keine Beeinträchtigung von Leistungsreserven. 
Keine manische oder erhebliche depressive Symptomatik. 
Keine erheblichen Persönlichkeitsstörungen, insbesondere keine ausge-
prägten dissozialen Verhaltensstörungen. 
Keine erhebliche Intelligenzminderung. 
Keine rezidivierenden oder phasenhaft verlaufende erhebliche affektive 
oder schizophrene Störungen. 
 

 
- weiter auf Seite 2 – 

 



5. Organisch bedingte 
 Hirnleistungsstörungen 

Keine Krankheiten oder organisch bedingte psychische Störungen mit 
bedeutsamer Beeinträchtigung von Bewusstsein, Orientierung, Gedächt-
nis, Denkvermögen, Reaktionsvermögen oder andere Hirnleistungsstö-
rung. Keine manische oder erhebliche depressive Symptomatik. Keine 
verkehrsrelevanten Verhaltensstörungen. Keine Beeinträchtigung von 
verkehrsrelevanten Leistungsreserven. 
 

Keine Krankheiten mit Beeinträchtigung der Hirnleistungsfähigkeit. Keine 
organisch bedingten psychischen Störungen. 

6. Neurologische 
 Erkrankungen 

Keine Erkrankungen oder Folgen von Verletzungen oder Operationen 
des zentralen oder peripheren Nervensystems mit bedeutsamen Auswir-
kungen auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs. 
Keine Bewusstseinsstörungen oder -verluste. Keine Gleichgewichtsstö-
rungen. 
 

Keine Erkrankungen oder Folgen von Verletzungen oder Operationen des 
zentralen oder peripheren Nervensystems. Keine Bewusstseinsstörungen 
oder -verluste. Keine Gleichgewichtsstörungen. 

7. Herz- Kreislauf- 
 erkrankungen 

Keine Erkrankungen mit einem erhöhten Risiko des Auftretens von an-
fallartigen Schmerzzuständen, Anfällen von Unwohlsein, einer Verminde-
rung der Hirndurchblutung mit Leistungseinschränkungen oder Bewusst-
seinsveränderungen oder anderen dauernd oder anfallartig auftretenden 
Beeinträchtigungen des Allgemeinbefindens. 
Keine erhebliche Blutdruckanomalie. 
 

Keine Erkrankungen mit einem erhöhten Risiko des Auftretens von anfall-
artigen Schmerzzuständen, Anfällen von Unwohlsein, einer Verminderung 
der Hirndurchblutung mit Leistungseinschränkungen oder Bewusstseins-
veränderungen oder anderen dauernd oder anfallartig auftretenden Beein-
trächtigungen des Allgemeinbefindens. 
Keine bedeutsamen Rhythmusstörungen. Bei Herzerkrankung normaler 
Belastungstest. 
Keine Blutdruckanomalie, die durch eine Behandlung nicht normalisiert 
werden kann. 
 

8. Stoffwechsel- 
 erkrankungen 

Bei Vorliegen einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) muss eine stabile 
Blutzuckereinstellung ohne verkehrsrelevante Unter- oder Überzuckerun-
gen vorhanden sein. 
Keine anderen Stoffwechselerkrankungen mit bedeutsamen Auswirkun-
gen auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs. 
 

Bei Vorliegen einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), bei der als Thera-
pie-Nebenwirkung eine Unterzuckerung auftreten oder bei der Allgemein-
symptome einer Überzuckerung vorkommen können, ist die Fahreignung 
für die Kategorien D und D1 ausgeschlossen. 
Für die Kategorien C und C1, für die Bewilligung zum berufsmässigen 
Personentransport (BPT) sowie bei Verkehrsexperten kann die Fahreig-
nung unter besonders günstigen Umständen gegeben sein. 
Keine anderen Stoffwechselerkrankungen mit Auswirkungen auf die Fä-
higkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs oder mit einer Beein-
trächtigung der verkehrsrelevanten Leistungsfähigkeit. 
 

9. Krankheiten der Atem- 
 und Bauchorgane 

Keine Erkrankungen mit erhöhter Tagesschläfrigkeit und keine anderen 
Erkrankungen oder Einschränkungen, die sich auf die Fähigkeit zum 
sicheren Führen eines Motorfahrzeugs auswirken. 
 

Keine Erkrankungen mit erhöhter Tagesschläfrigkeit und keine anderen 
Erkrankungen oder Einschränkungen, die sich auf die Fähigkeit zum si-
cheren Führen eines Motorfahrzeugs auswirken oder die verkehrsrelevan-
te Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. 
 

10. Krankheiten der  
 Wirbelsäule und des 
 Bewegungsapparates 

Keine Missbildungen, Erkrankungen, Lähmungen, Folgen von Verletzun-
gen oder Operationen mit bedeutsamen Auswirkungen auf die Fähigkeit 
zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs, die nicht durch Einrichtun-
gen genügend korrigiert werden können. 
 

Keine Missbildungen, Erkrankungen, Lähmungen, Folgen von Verletzun-
gen oder Operationen mit bedeutsamen Auswirkungen auf die Fähigkeit 
zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs, die nicht durch Einrichtungen 
genügend korrigiert werden können. 
 

 


